
Besitz und Eigentum von Göttelborn im Wandel der Zeit

Der heutige Ortsteil Göttelborn der Großgemeinde Quierschied, war nur 49 Jahre eine
selbstständige Gemeinde (1925 – 1974).
Die Forst-, Tor-, Wohn- und Bauernhäuser entstanden auf dem Boden von vier verschiedenen
Gemeinden und zwei Kreisen.
Quierschied und Wahlschied (Landkreis Saarbrücken heute Stadtverband Saarbrücken) waren
bis zur franz. Revolution im Besitz der Herren von Saarbrücken, letzter Besitzer war Ludwig
Fürst von Nassau – Saarbrücken (1768 – 1794).
Der Göttelborner Ortsteil von Merchweiler und Illingen – Gennweiler (Kreis Ottweiler heute
Kreis Neunkirchen) waren bis zum 6.4.1717 im Besitz der Herren von Siersberg, danach bis
zur franz. Revolution im Besitz der Herren von Illingen, letzter Besitzer war Franz Georg
Ludwig von Kerpen zu Illingen (1789 – 1794)  + 1808.
Als die Enkel Karls des Grossen im August 843 in Verdun das Reich teilten, erhielt sein
Enkel Lothar außer Italien einen langen Gebietsstreifen, der im Norden Friesland umfasste
und im Osten von Rhein und Alpen, im Westen von Schelde, Maas, Saône und Rhône
begrenzt war. Den Westen erhielt Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche aber sicherte sich
außer den rechtsrheinischen Reichsgebieten die linksrheinischen Teile der Diözesen Mainz,
Worms und Speyer, d.h. den Nahe-, Worms- und Speyergau, als Teil der fränkischen
Kernlande mit wertvollem Königsgut als für die Verteidigung seines Reiches wichtigen
Brückenkopf. Die Aussparung dieser drei Gaue auf dem linken Rheinufer ist auch daraus zu
erklären, daß Mainz als Sitz des für den größeren Teil des rechtsrheinischen Gebiets
zuständigen Metropoliten zweckmäßigerweise selbst in diesem Reiche liegen sollte. Der
Vertrag von Verdun brachte erstmals das Land an der Saar in die für seine spätere Geschichte
so charakteristische Grenzlage, allerdings in eine Grenzlage zum östlichen Nachbarn.
Für Lothar war die Regelung des Verduner Vertrages nicht ungünstig. Als Kaiser und Senior
des karolingischen Hauses erhielt er die wichtigsten und traditionsreichen Städte Aachen und
Rom, weiterhin die angesehenen Städte Köln, Trier, Metz, Toul, Verdun, Straßburg, Utrecht,
Lüttich und Cambrai, eine Reihe wichtiger Klöster und die Masse des karolingischen
Krongutes.
Nach dem Tode Kaiser Lothars I. wurde das Mittelreich unter seinen  drei Söhnen Ludwig II.,
Lothar II. und Karl aufgeteilt. Trier und Metz kamen mit Friesland, Elsass und Nordburgund
an Lothar II. Dieser konnte als einfacher fränkischer Teilkönig nicht mehr den universalen
Herrschaftsanspruch wie sein Vater vertreten. Senior des karolingischen Hauses war jetzt
Ludwig der Deutsche. Die Teilung des Mittelreiches gab dem Ostreich und dem Westreich
ein klares Übergewicht über die Teilreiche der Söhne Lothars I.
Im Vertrag von Meersen (870) fielen an Ludwig den Deutschen die nordöstlichen Landesteile
und das Elsaß. Die Grenze bildete ungefähr die untere Maas bis Heristal, von dort eine Linie
westlich von Metz und östlich von Toul zu den Südvogesen und durch die burgundische
Pforte zum Jura und den Alpen. Die ethnischen und sprachlichen Gegebenheiten wurden
dabei kaum stärker beachtet als im Verduner Vertrag von 843. Für die saarländische
Geschichte verdient der Vertrag von Meersen besondere Beachtung, weil er die 843
entstandene Grenzlage zum Ostreich beseitigte und dem Land wieder eine Binnenlage gab,
die durch den Vertrag von Ribémont (879) noch verbessert wurde, durch den Ludwig des
Deutschen Sohn Ludwig III. sich, zu einem Zeitpunkt völliger Ohnmacht des Westreiches,
auch die westlichen Teile Lotharingiens einverleiben und damit die Grenze des Vertrages von
Verdun wieder herstellen konnte.



Nach Kriegen und Scharmützeln wählten schließlich alle Reichsteile eigene Könige. 900
wurde Ludwig „das Kind“ erster ostfränkischer König. Es folgten 911 Konrad I. als erster
Nicht-Nachfahre Karls des Großen und sieben Jahre später der Sachse Heinrich I., der erste
Nichtfranke – gleich drei mögliche Geburtsstunden Deutschlands. Als König Otto I. 955 die
Ungarn auf dem Lechfeld bei Augsburg schlug, rief Papst Johannes XII. den ostfränkischen
König nach Rom.
Der nun mächtige König sollte Beschützer der Kirche sein. Als Dank bekam Otto 962 das,
was ein Jahrtausend lang die mitteleuropäische Geschichte prägte: die Kaiserkrone Roms, die
angeblich direkte Fortsetzung des Römischen Reiches der Antike.
Das führte dazu, dass der Papst immer eine Rolle in diesem Römischen Reich gespielt habe,
sagt der Marburger Historiker Christoph Kampmann. Der Papst krönte die Kaiser, war aber
immer auch ihr Gegenspieler.
So entzündete sich an der Frage, wer die Bischöfe benennen solle, der Investiturstreit. Papst
Gregor VII. belegte 1076 König Heinrich IV. mit dem Kirchenbann und machte ihn so im
vom christlichen Glauben durchdrungenen Mittelalter zur Unperson. Heinrich wartete drei
Tage vor der Burg Canossa, bis der Papst den Bann löste. Doch die wichtigeren Gegner
standen im eigenen Haus. Im Gegensatz zu England und Frankreich war das Reich kein
wirklicher Staat. Es war nur ein loser Staatenbund aus größeren und kleineren Territorien in
Deutschland mit Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien, Italien und selbst
auf dem Balkan. Die Fürsten waren nicht souverän, aber im Grunde selbstständig, erklärt
Professor Kampmann: kleine Könige, von denen der König abhing. Und diese Macht hatten
nicht nur die Kurfürsten, die einen neuen König wählten, wenn der alte starb. Denn im Reich
hatte sich die Erbmonarchie nicht durchgesetzt. Im Gegenteil, man achtete penibel darauf,
dass kein Geschlecht zu stark wurde. Dabei war die Erfindung des Föderalismus kein
Nachteil. „Durch die dezentrale Struktur war das Reich flexibel und konnte Probleme
unblutiger beantworten“, sagt Kampmann. Während die Reformation andere Länder fast
zerriss und in grausame Konflikte stürzte, konnte das Reich mit Kompromissen antworten, so
der Historiker. Am 6. August 1806 endete ein Gemeinwesen, das in seiner langen Geschichte
weit über Deutschland hinaus einen großen Teil Mitteleuropas umfasst hatte: Das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation. Der letzte Kaiser nannte sich noch einmal „zu allen Zeiten
Mehrer des Reiches“, bevor er in Wien das Todesurteil unterschrieb: „Wir erklären, dass Wir
das Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reiches gebunden hat, als
gelöst ansehen“, schrieb Kaiser Franz II.. Das war`s. Nach fast einem Jahrtausend hörte vor
~200 Jahren, am 6. August 1806, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf zu
existieren.

Besitz und Eigentum von Qierschied und Wahlschied

Am 14. April 999 schenkte Kaiser Otto III. seinem Verwandten Adelbert II.
Bischof von Metz, die Burg Sarabruca (Saarbrücken) mit dem Besitztum
Fulkelinga (Völklingen), mit Quirineiscet (Quierschied), mit Warenta
(„WarneWalt“) ,Warndtwald beiderseits der Saar ( siehe Karte von Gerhard Mercator von 1602);
und mit allem, was zu dem schon genannten Besitztum gehört,
mit Gehöften, mit bebauten und unbebauten Ländereien, mit den zum Wald gehörenden
Dienerschaften beiden Geschlechtes, mit Kirchen, Zollhäusern, Märkten, Gewässern,
Fischgründen, Mühlen, Wäldern und mit allem, was dazu gehört, das genannt oder
bezeichnet werden kann, wir geben es der heiligen
Metzer Kirche, dem ehrwürdigen Bischof Adalbero (Adelbert) und seinen Nachfolgern ab dem
heutigen Datum für alle Zukunft durch diese Verfügung unserer Schenkung, Übergabe und
Bestätigung zum Eigentum, wir schenken es und bekräftigen es zutiefst, mit der Auflage



natürlich, daß er selbst und seine Nachfolger (dies alles) haben behalten, fest besitzen und den
Nutzen daraus ziehen, aber daß es niemals übergehe in eine Stiftung; aller Menschen
Widerspruch und Beschwerde dagegen ist hiermit außer Kraft gesetzt.

Friedrich, Stammhalter der luxemburgischen Linie
(Ahnherr der Grafen von Luxemburg, Salm und Saarbrücken)
Graf Friedrich war der einzige von Sigfrieds Söhnen, welcher Nachkommen hatte. Diese
waren: Heinrich II, Herzog in Bayern, Friedrich, Herzog in Niederlothringen, Adelbert,
Bischof in Metz, Gieselbert, Graf in Salm, Sigebert, Graf im Saargau und Theodorich, ferner
Kunigunde oder Ogina, die Gemahlin Balduins Grafen von Flandern, Judith ,die sich mit
Welf, Herzog von Schwaben, vermählte und Uda, Äbtissin zu St. Remy bei Lunéville.Die
Söhne teilten (1019), wie aus verschiedenen Umständen geschlossen wird, ihre Ländereien,
die durch den Tod ihres Oheims Heinrich I. (+1025) einen neuen Zuwachs erhielten. Nach
dem Ableben des älteren Bruders, Heinrich II. (+1047) fielen dessen Güter und Würden auf
seine nachfolgenden Brüder; so gelangte Herzog Friedrich damals unter anderm in den Besitz
der Burg Sarbrück. Gieselbert in den Besitz von Luxemburg und der Schirmvogtei von St.
Maximin und Sigbert erhielt vermutlich die an der Blies und die östlich gelegenen
ardennischen Besitzungen

Friedrich (1048 - 1065), Herzog von Niederlothringen, kommt zuerst als
Graf und Schirmvogt von Malmedi, Stablo und St. Tron in Urkunden vom Jahr
1035, 1036 usw. vor. Als Reichslehen besaß er die Burg Sarbrück, die aller
Wahrscheinlichkeit zufolge von seinem Oheim Heinrich I. oder seinem vorbenannten Bruder
auf ihn übergegangen war.
Im Jahre 1048 übertrug ihm Kaiser Heinrich III. die Verwaltung des
Herzogtums Niederlothringen nach dem Tode von H. Gothilo II. mit abermaliger
Übergehung von dessen Bruder Gottfried II. der sich gegen ihn empört hatte. Friedrich
führte dieses Amt mit treuer Anhänglichkeit an den Kaiser. Er war in erster Ehe vermählt
mit Gerberga, Tochter des GrafenEustachius von Bouillon. Judith, seine einzige Tochter,
wurde mit Walram II.,Graf von Arlon, vermählt, dem sie einen Teil der väterlichen Lande
an der Maas zubrachte. In zweiter Ehe hatte Herzog Friedrich zur Gemahlin Regilinde, die
sich nach seinem Tode mit dem Grafen Albert von Namur verheiratete.
Als Friedrich, Herzog von Niederlothringen, am 18. Mai 1065 ohne männliche Nachkommen
gestorben war, fiel Sigebert die Burg Sarbrück, den Söhnen Gieselberts aber desselben
übrige Besitzungen in den Ardennen zu. Soentstanden nun im luxemburgischen Hause drei
Linien: die Luxemburgische, die Salmische und die Sarbrückische, deren Besitzungen in der
Folge nie wieder zusammengeflossen sind.Meurisse nennt ihn einen Fürsten, der sich
durch Gerechtigkeit und Frömmigkeit vor allen andern rühmlich ausgezeichnet hat.

Schwierig waren die Besitzverhältnisse für den Quierschieder Hof

Im hohen Mittelalter zerfiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in immer kleinere
Besitztümer. Erbfolgen und Einheirat waren meist Anlass für diese Zersplitterungen. Sehr
häufig kam es gar vor, dass mehrere Herren sich den gleichen Besitz teilten mussten. Ein
solch komplizierter Fall lag auch beim so genannten Quierschieder Hof vor. Als Hof
bezeichnete man damals eine Gebietskörperschaft, die in etwa einer späteren Bürgermeisterei
oder einer heutigen Großgemeinde entsprach. Im Köllertal bestanden im 17. Jahrhundert vier
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Höfe: der Köllertaler Hof, der Heusweiler Hof, der Wahlschieder Hof und eben der
Quierschieder Hof. Kutzhof und Püttlingen gehörten noch zu Lothringen. Der Köllertaler, der
Heusweiler und der Wahlschieder Hof gehörten ganz zu Nassau-Saarbrücken Schwierig
waren die Besitzverhältnisse allerdings für den Quierschieder Hof. Dieser gehörte nur zu 2/5
zu Nassau-Saarbrücken, während die Mehrheit von 3/5 den Herren von Helmstatt gehörte.
Zunächst wohlhabender Adel
Mit der Familie Helmsatt taucht im Köllertal ein bisher nicht bekanntes Geschlecht in der
Geschichte als Mitbesitzer auf. Woher stammt dieses Geschlecht, und wie kam es
ausgerechnet zu Besitz im Köllertal. Überliefert ist, dass im Jahre 1515 der Saarbrücker Graf
das Lehen des Quierschieder Hofes an Phillip Jakob von Helmstatt übertrug. Die Familie
Helmstatt war ein altes Rittergeschlecht, das schon im 12. Jahrhundert erwähnt wird. Der
Stammsitz der Herren von Helmstatt befand sich in Neckarbischofsheim im Kraichgau. Das
Geschlecht war recht wohlhabend und stand lange in Diensten der Pfalzgrafen. Dort
bekleideten sie hohe weltliche und geistliche Ämter und stellten mehrfach den Bischof von
Speyer. Vermutlich dürften Geldsorgen oder aber Dank für treue Dienste den Saarbrücker
Grafen bewogen haben, den Quierschieder Hof als Lehen den Herren von Helmstatt zu
übertragen. Über Zukauf und Erbfolgen hatten die Helmstatts auch schon Besitzungen im
nahen Lothringen (Mörchingen) sowie im Krummen Elsass (Hinsingen und Dürkastel). Die
Familie bekleidete auch im Raum Saarbrücken Ämter und Funktionen. So war Johann von
Helmstatt Rath und Amtmann des Saarbrücker Grafen. Als einer der höchsten Saarbrücker
Beamten wird er sogar 1463 als „Statthalter“ (Vertreter des Grafen) in Saarbrücken erwähnt.
Christoph von Helmstatt war Amtmann in Saargemünd und sein Neffe Philipp Jacob von
Helmstatt im Dienste des Kaisers in Saarbrücken (wo er  1633 starb), um einen Streit
zwischen dem Stift St. Arnual und dem Saarbrücker Grafen zu regeln.
Residenz Schloss Quierschied
Um 1542 erhob Philipp Jakob von Helmstatt im Dienste des Saarbrücker Grafen von seinen
Untertanen die Türkensteuer. Dieser und sein Bruder Johann II. besaßen im Raum
Saarbrücken auch Jagd- und Fischereirechte sowie ein „Haus“ – vermutlich das Quierschieder
Schloss, von dem heute nichts mehr vorhanden ist. In diesem befand sich auch die
Verwaltung des Quierschieder Hofes, dem auch Holz und Berschweiler angehörten. Mit der
Familie Helmstatt begann eine Doppelherrschaft über den Quierschieder Hof mit allerlei
Problemen, die bis 1716 dauerten, als der Saarbrücker Graf das Lehen wieder von den
Helmstatts zurückkaufte. Viel Freude an ihrem Leben dürfte die Familie nicht gehabt haben,
fielen doch in ihre Zeit die Drangsale des Dreißigjährigen Krieges. 1627 zogen kaiserliche
Truppen, allen voran die Kratzchen Regimenter mit den Kroaten auch durch das Köllertal,
verzehrten die Vorräte, plünderten, brandschatzten und mordeten. Hunger und die Pest
dezimierten bis zum Jahr 1635 die übrig gebliebenen Bewohner des Quierschieder Hofes
(Holz, Berschweiler, Quierschied) bis auf zwei oder drei Personen. Vermutlich lagen damals
auch fast alle Vogteien (Bauernhöfe) im Quierschieder Hof, ebenso die alte Lohmühle in
Berschweiler in Schutt und Asche. Zwar versuchte die Familie von Helmstatt, sich mit beiden
Kriegsparteien durch ihre weit verzweigten Verwandtschaftsverhältnisse zu arrangieren, doch
hatte die Familie am Ende des Dreißigjährigen Krieges neben dem vielfach zerstörten Besitz
auch noch eine riesige Schuldenlast von 63 027 Gulden.



DIE ERSTEN BEWOHNER AUF HEUTIGEM GÖTTELBORNER-
BANN UND WOHER SIE KAMEN.

Bevor die Besiedlung auf der Höh (Göttelborn) in den siersburgischen
Gemeindeteilen von Illingen und Merchweiler in der Mitte des 19. Jahrhunderts
einsetzte, ließ Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken, er regierte von
1741 bis 1768, alle herrschaftlichen Waldungen zum Schutz gegen Wild- und
Holzfrevel mit einem hohen Zaun umgeben, und an den Zufahrten in bestimmten
Abständen (ca. Ein bis zwei Kilometer) ließ er sogenannte „Thorhäuser“ bzw.
„Jägerhäuser“ errichten, die mit Waldhütern bzw. Jägern besetzt wurden.







Die Besiedlung der Göttelborner-Höhe

QUIERSCHIEDER - BANN

Das Quierschieder - Jägerhaus

Die erste Ansiedlung auf damals noch Quierschieder-Bann,war das
„Quierschieder-Jägerhaus“. Es stand an der gleichen Stelle, an der das heutige
um 1895 erbaute Forsthaus steht. Wann das erste Forsthaus, das Quierschieder-
Jägerhaus“ errichtet wurde, ist unbekannt. Erstmals erwähnt wurde es 1756.

In seinem Bericht über die Dörfer der Grafschaft Saarbrücken nennt der
Amtmann Christian Lex, im Zusammenhang mit Quierschied, auch ein
„Herrschaftliches-Jägerhaus“ auf (Hulst) Pfuhlst.
Im Quierschieder Bannbuch von 1758 wird es wie folgt beschrieben:
„Ein Jägerhaus nebst Stallung und Hofgering auf Pfuhlschied, hat gegen
morgen und mittag seinen eigenen Garten,  gegen abend eigene Wies, gegen
mitternacht Anstoßer vom Quierschieder-Feld und ziehet gegen  morgen mit 17
rh  außer dem Bann in den Herrschaftlichen Garten...“
Vermutlich ging das „Jägerhaus-Grundstück“ über die Banngrenze hinaus in den
Bereich der Herrschaft von Illingen.
Als direkt von der Herrschaft „Nassau-Saarbrücken“ eingesetzte Beamte waren
die im „Quierschieder- Jägerhaus“ wohnenden Jäger alle evangelischer
Konfession und wurden von der Oberförsterei Neuhaus beaufsichtigt.

Sitz der Oberförsterei war das Jagdschloß „Philipsborn“ (im Volksmund als
Schloß Neuhaus bezeichnet).

Der erste Jäger im Quierschieder-Jägerhaus war:

BÜHLER (Biehler Joh. Friedrich, Jäger in Quierschied bis 1763,
danach Oberjäger in Neuhaus.
(Sohn von BÜHLER Joh. Friedrich und ENGELMANN Elisabeth)
* 23.01.1729 + 10.05.1807 (Gersweiler)
I. oo 09.06.1757
LANG Anna Elisabeth
(Tochter von LANG Bastian und KINNIG Elisabeth Katharina Anna)
* (Oberstein) + 14.04.1778
Drei Kinder aus dieser ersten Ehe, keins in Qu. geboren.
II. oo 06.04.1779 (Völklingen)

STRECCIUS Christina Karolina Johanna



(Tochter von STRECCIUS Joh. Kaspar und DERN Maria Johannetta)
* 03.02.1754 (Malstatt) + 03.01.1783
Zwei Kinder aus der zweiten Ehe, keins in Qu. geboren.

Sein Nachfolger war ab 1763:

DÜRFELD Johann Friedrich, herrschaftlicher Jäger in Quierschied,
(Sohn von DÜRRFELD Benedikt, Jäger und WEYL Justina Katharina
* 07.08.1736 (Neuhaus)                                + vor 1800
oo 20.04.1763 (Saar-Union) Bockenheim
WILHELM Anna Margaretha
(Tochter von WILHELM Johann Georg und GUTH Anna Maria)
* 15.11.1742 (Rimsdorf bei Saar-Union) + 03.02.1831

Kinder:
a) Johann Christian * 03.12.1763
b) Johann Christian * 06.03.1767
c) Katharina * 25.11.1770
d) Karoline Margaretha * 03.08.1777
e) Ludwig * 20.09.1781
f) Johann Jakob * 11.05.1783
Alle sechs Kinder wurden im Jägerhaus Quierschied geboren.

Fast 30 Jahre bekleidete DÜRRFELD sein Amt in Quierschied, bis er 1792 von
RUPPERT Johann Heinrich abgelöst wurde.
RUPPERT Johann Heinrich, Jäger im Jägerhaus Quierschied.
(Sohn von RUPPERT Johann Friedrich, Oberjäger zu Holz.
* vor 1761 (Holz)
oo vor 1781
ENGEL Christiane Charlotte
(Tochter von
*

Kinder:
Fünf Kinder des Ehepaares wurden in Neunkirchen geboren, wo RUPPERT als
Jäger im Amt war.
f) Friedrich Carolus Ludwig * 26.10.1792
g) Philipp * 15.01.1787
h) Wilhelm * 20.05.1799

Die Kinder f) - h) wurden im Jägerhaus Quierschied geboren.







Nach der französischen Revolution 1793 und der Besetzung der linksrheinischen
Gebiete durch die Franzosen erfolgte 1816 deren Rückgabe an Preußen. Aus der
folgenden Zeit sind die nachstehend genannten Förster in Quierschied ansässig
gewesen:

1820 bis 1830 Förster Quirin
1830 bis 30.06.1868 Förster Dietrich

01.10.1868 bis 12.05.1877 Förster Wagner
01.07.1877 bis 30.07.1883 Förster Spohnheimer
01.08.1883 bis 31.07.1889 Förster Neuwinger
01.08.1889 bis 1917 Förster Heisel

Während der Dienstzeit von Förster Heisel wurde das „Quierschieder
Jägerhaus“ abgebrochen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet.

Im Jahre 1895 konnte Förster Heisel mit seiner Familie in das neu errichtete
Forsthaus einziehen.

Als im Jahre 1816 die königliche Oberförsterei Holz gebildet wurde, gehörten
zu ihr die Unterforste Sulzbach, Duttweiler, Neuhaus, Erkershöhe, Quierschied,
Holz und Wiesbach. Zu dieser Zeit gab es in der Oberförsterei nur zwei
Dienstwohnungen: das Forsthaus in Holz als Dienstwohnsitz des königlichen
Oberförsters und das Quierschieder Jägerhaus als Dienstwohnsitz des
Unterförsters von Quierschied, das sich auf dem heutigen Göttelborner Bann an
der „Straße am Forsthaus“ befand.

Schon im Jahre 1838 wurde der bauliche Zustand dieses Hauses als „sehr
schlecht“ bezeichnet. Das Haus war ein ehemaliges Bauernhaus, das vermutlich
noch zur Zeit der Fürsten von Nassau-Saarbrücken angekauft wurde. Trotz
dieses schlechten baulichen Zustandes dauerte es noch fast 60 Jahre, bis um
1895 das baufällige Gebäude abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau
errichtet wurde. Ab 1. April 1899 wurde die Försterstelle Quierschid in
Försterstelle Göttelborn umbenannt.
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